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Arbeitnehmer vor weiteren Wochen im Homeoffice:  

„Bessere Arbeitsbedingungen dringend erforderlich!“ 

 
Corona-Arbeitsschutzverordnung tritt heute in Kraft / Verschärfter 

Lockdown bringt Rückkehr ins Homeoffice / Heimische Arbeits-

plätze weiterhin mit teils erheblichen Mängeln / Arbeitnehmer benö-

tigen mehr Unterstützung / Expertenbeiträge zum Homeoffice im 

IBA Forum 

 

 

Ein Drittel der Arbeitnehmer, die im Dezember 2020 zu Hause arbeiteten, hatte dort 

keine Möglichkeit, einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten. Bild: IBA 

 

 

Wiesbaden, 27. Januar 2021 – Zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

sollen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern mindestens bis zum 15. März 2021 

die Arbeit im Homeoffice ermöglichen. Das sieht die SARS-CoV-2-Ar-

beitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) vor, die heute in Kraft tritt. Wo 
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keine betrieblichen Gründe vorliegen, die das Arbeiten zu Hause verhin-

dern, sollen Arbeitnehmer die Wahl haben, ob sie das Angebot anneh-

men oder doch lieber weiterhin ins Büro fahren. Das dürfte viele Be-

schäftigte vor eine schwierige Entscheidung stellen. Denn – so der In-

dustrieverband Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA) – die heimische Arbeits-

platzsituation hat sich für die Mehrzahl der Beschäftigten seit dem ersten 

Lockdown im Frühjahr kaum verbessert. 

 

Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag des IBA arbeitete 

im Dezember 2020 rund ein Drittel (34 Prozent) der Beschäftigten an ei-

nem oder mehreren Tagen pro Woche zu Hause, obwohl dort die not-

wendigen räumlichen Voraussetzungen fehlten. Fast die Hälfte (47 Pro-

zent) der heimischen Arbeitsplätze war auch nach neun Monaten im 

Homeoffice nur unzureichend ausgestattet. So überrascht es nicht, dass 

in der zweiten Jahreshälfte 2020 viele Arbeitnehmer zumindest für einen 

Teil der Arbeitszeit in die besser ausgestatteten Büros zurückgekehrt 

sind. Das soll sich jetzt zum Schutz der gesamten Bevölkerung möglichst 

flächendeckend ändern.  

 

Arbeitsbedingungen im Homeoffice müssen verbessert werden   

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) verweist im Zu-

sammenhang mit der Vorstellung der Corona-Arbeitsschutzverordnung 

darauf, dass der Arbeitgeber auch bei der Arbeit im Homeoffice für die 

Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel zu sorgen hat und die Arbeitsbedin-

gungen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung bewerten muss. Ob 

die Arbeitsmittel – IT und Einrichtung – vom Arbeitgeber oder vom Ar-

beitnehmer finanziert werden, sollte laut Empfehlung des BMAS in einer 
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betrieblichen Vereinbarung geregelt werden. Dass diese vielerorts noch 

fehlt, mag ein Grund dafür sein, dass die Beschäftigten im vergangenen 

Jahr bei der Ausstattung ihrer heimischen Arbeitsplätze weitgehend auf 

sich selbst gestellt waren. Gerade einmal fünf Prozent der Homeworker 

erhielten 2020 Unterstützung bei der Beschaffung eines ergonomischen 

Bürostuhls. Beim Kauf von Tischen oder Schreibtischleuchten fiel der 

Anteil noch geringer aus. Lediglich die Ausstattung mit IT-Komponenten 

ging mehrheitlich auf Rechnung der Arbeitgeber. „Da sich abzeichnet, 

dass uns die Arbeit im Homeoffice auch über den 15. März 2021 hinaus 

begleiten wird, müssen dort dringend bessere Bedingungen für eine ge-

regelte Arbeit geschaffen werden. Das wird nur mit einem stärkeren En-

gagement der Arbeitgeber machbar sein“, betont Hendrik Hund, der Vor-

sitzende des IBA.  

 

Gesundheit und Produktivität auch im Homeoffice essenziell   

Die Zurückhaltung der Arbeitgeber bei der Ausstattung der Homeoffices 

könnte sich bei einer Verlängerung der jetzt getroffenen Regelungen 

oder einer freiwilligen Verstetigung der Arbeit im Homeoffice tatsächlich 

als kurzsichtig erweisen. Denn das Arbeitsumfeld hat einen maßgebli-

chen Einfluss auf die physische und psychische Gesundheit der Be-

schäftigten. Muskel-Skelett-Beschwerden sind nach wie vor die häufigste 

Ursache für Krankheitstage. Laut Fraunhofer IAO sollten Arbeitgeber zu-

dem die Produktivität und die Arbeitsbelastung ihrer Homeworker im 

Blick behalten. Zwar war die im Homeoffice erbrachte Leistung seit dem 

Frühjahr 2020 insgesamt überraschend hoch, jedoch nur, weil die Be-
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schäftigten im Homeoffice regelmäßig über die gewohnte Arbeitszeit hin-

aus arbeiteten. Auf Dauer könne das, so die Stuttgarter Forscher, nicht 

vorausgesetzt werden.  

 

Arbeit im Büro sicher gestalten 

Zum Schutz der Beschäftigten, die nicht zu Hause arbeiten können oder 

wollen, ergänzt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung die bereits im 

August 2020 veröffentlichte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. Vorgaben 

wie Mindestabstände von 1,5 m bleiben somit erhalten. Vorerst bis zum 

15. März 2021 neu hinzugekommen ist eine Erhöhung der Flächenvor-

gaben für Räume, die von mehreren Personen gleichzeitig genutzt wer-

den, auf 10 m2 je Person. Für Tätigkeiten, die die Einhaltung dieser Vor-

gaben nicht zulassen, ist ein gleichwertiger Schutz durch technische und 

organisatorische Maßnahmen herzustellen, beispielsweise durch regel-

mäßiges Lüften und das Aufstellen von Abschirmungen. Letztere können 

als akustisch wirksame Einrichtungselemente langfristig gute Dienste 

leisten. Werden die vorgenannten Maßnahmen eingehalten, muss der 

Arbeitgeber seinen Beschäftigten für die Arbeit im Büro keine Atem-

schutzmasken zur Verfügung stellen. Als Angebot an die Beschäftigten 

empfiehlt sich die Bereitstellung von medizinischen, FFP2- oder gleich-

wertigen Masken dennoch.   

 

Homeoffice auch Thema auf dem IBA Forum 

Der Arbeit im Homeoffice wie auch der Zukunft der Büroarbeit widmet 

sich der IBA auf seiner virtuellen Plattform, dem IBA Forum. Dort be-

leuchtete beispielsweise bereits am 21. Januar 2021 der Arbeitsrechts-

experte Dr. Peter Rambach die derzeitigen rechtlichen Anforderungen an 
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die Arbeit im Homeoffice. Bettina Lafrenz (BAuA), Prof. Dr. Martin 

Schmauder (TU Dresden), Susanne Weber (ergoimpuls), Andreas Ste-

phan (VBG) und Volker Weßels (IBA) diskutierten am gleichen Tag über 

gesundes Arbeiten im Homeoffice. Die Aufzeichnungen dieser und wei-

terer Beiträge zum Thema können unter www.iba-forum.com abgerufen 

werden.  

 

Weiterführende Infos: 

IBA-Umfrage Homeoffice (Dezember 2020) 

IBA Pressemeldung: Büroarbeit in der Corona-Krise 

IBA Forum 

IAG Checkliste Gestaltungsempfehlungen für das Homeoffice 

BMAS SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

  

http://www.iba-forum.com/
https://iba.online/arbeitsplatz-buero/studynet/a/iba-umfrage_homeoffice/
https://iba.online/service/newsroom/buroarbeit-in-der-corona-krise-abstande-und-abtrennungen-richtig-planen/
https://iba-forum.expo-ip.com/
https://publikationen.dguv.de/forschung/iag/weitere-informationen/4018/check-up-homeoffice-langversion
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/5QH1uegEXs2GTWXKeln/content/5QH1uegEXs2GTWXKeln/BAnz%20AT%2022.01.2021%20V1.pdf?inline
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Bildmaterial:

 

Die meisten Anschaffungen zur Verbesserung der heimischen Ar-

beitsumgebungen tätigen die Arbeitnehmer selbst und auf eigene Kos-

ten. Bild: IBA 
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Ein Drittel der Arbeitnehmer, die im Dezember 2020 zu Hause arbeite-

ten, hatte dort keine Möglichkeit, einen geeigneten Arbeitsplatz einzu-

richten. Bild: IBA 
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Wenn wieder verstärkt aus dem Homeoffice gearbeitet werden soll, soll-

ten Arbeitgeber ihre Mitarbeiter bei der Einrichtung eines ergonomischen 

Homeoffice unterstützen. Bild: Interstuhl 
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Kontakt:  
 

Barbara Schwaibold 

Pressesprecherin 
 

Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. 

Bierstadter Straße 39 

65189 Wiesbaden 

+49 (0)611 1736-25 
presse@iba.online 
 

www.iba.online 

www.mynewsdesk.de/de/iba-germany 
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